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Dr. Franz M er l i: 

Die Steiermark - ein direktdemokratisches Paradies?
Anmerkungen zum Entwurf der neuen LandP,sverfassung 

1. Einleitung

Das österreichische Landesverfas
sungsrecht bleibt in Bewegung. Nach 
den umfassenden Reformen der Lan
desverfassungen von Kärnten (1974, 
LGBI. 190), Niederösterreich (1978, 
LGBI. 205), Burgenland (1981, 
LBGI. 42) und Vorarlberg (1984, 
LG BI. 30) ist nun die Steiermark an 
der Reihe: Bereits 1982 wurde als er
ster Schritt ein LVG über den Lan
desrechnungshof erlassen (LGBI. 59); 
und rechtzeitig zur Landtagswahl 
1986 soll eine neue Landesverfassung 
fertiggestellt sein. Bis heute liegen 
zwei Entwürfe vor: Ein vom Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung 
erstellter Vorschlag vom 29. August 
1982 und ein auf dieser Grundlage im 
Auftrag der ÖVP verfaßter „Exper
tenentwurf" der Grazer Hochschul
lehrer Brünner, Mant� Pauger und 
Rack vom Mai 1983. Da beide Ent
würfe in einer Gegenüberstellung 
und mit einer Einleitung, erläutern
den Bemerkungen und einem rechts
vergleichenden Anhang versehen, so
eben veröffentlicht wurden,1 be
schränke ich mich hier auf die Dar
stellung der wichtigsten Neuerungen 
des Expertenentwurfes und einige 
Anmerkungen, die über seine Erläu
terungen hinausgehen. 

2. Wichtigste Neuerungen

2.1. Allgemeines 

Im Gegensatz zu anderen neuen 
Landesverfassungen verzichtet der 
Expertenentwurf auf Präambeln, all
gemeine Glücksverheißungen und 
weitgehend auch auf Staatszielbe
stimmungen. Als wichtigste Neue
rungen allgemeiner Art fallen auf: 
die verfassungsrechtliche Veranke
rung der politischen Parteien als „we
sentliche Bestandteile der demokrati
schen Ordnung des Landes" (Art. 3 b 
- analog zum Parteiengesetz des
Bundes); die Mitwirkungsrechte des
Bürger in Gesetzgebung und Vollzie
hung (in programmatischer Form
durch Art. 3 a Abs. 1; im einzelnen
siehe unten „Bürgerrechte und di
rekte Demokratie"), verbunden mit
dem Auftrag an das Land, die „Mit
wirkung, Selbstorganisation und
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Selbstverwaltung der Landesbürger" 
zu fördern (Art. 3 a Abs. 2); und die 
Subsidiarität von Verwaltung und 
wirtschaftlichen Aktivitäten des Lan
des gegenüber privaten Tätigkeiten 
(Art. 7 Abs. 2 und 3). 

2.2. Landtag 

Die vorgeschlagene Reform des 
Landtages holt zunächst auf verfas
sungsrechtlicher Ebene nach, was 
faktisch seit langem gilt - die Rede 
ist von der Verankerung der Klubs 
der Parteien mit dem Recht auf Un
terstützung ihrer Arbeit aus öffentli
chen Mitteln (Art. 16 a) und der 
Schaffung von Landesausschüssen 
aus Vertretern des Landtages, der 
Landesregierung und der Bürokratie 
zur gewaltenverbindenen „Beratung 
grundsätzlich bedeutsamer Angele
genheiten" (Art. 43 a). 

Darüber hinaus sieht der Entwurf 
eine Reihe von Bestimmungen zur 
Stärkung des Landtages vor: 

Dazu zählen die Einführung der 
kurzen mündlichen Anfrage von Ab
geordneten (Art. 45 Abs. 2); die Erwei
terung des Tätigkeitsbereiches von 
Untersuchungsausschüssen auf alle 
der Kontrolle des Landesrechnungs
hofes unterliegenden juristischen 
und physischen Personen (Art. 46); 
die Stärkung des Kontrollausschus
ses durch die Verankerung von Aus
kunftspflichten der Landesregierung 
gegenüber dem Kontrollausschuß 
(Art. 49); die Verbesserung der Öf
fentlichkeitswirkung des Landtages 
durch die Beschränkung seiner Mög
lichkeiten, die Öffentlichkeit von Sit
zungen auszuschließen (Art. 19 
Abs. 2), und die Ermächtigung zur 
Veranstaltung von öffentlichen En
queten und Anhörungen mit Sachver
ständigen und Betroffenen (Art. 19 a); 
schließlich die Verpflichtung der 
Landesregierung, dem Landtag eine 
Regierungserklärung, jährliche Re
chenschaftsberichte und Informatio
nen zu allen Vorhaben von grund
sätzlicher Bedeutung vorzulegen 
(Art. 45 a); und nicht zuletzt die Ver
längerung der Legislaturperiode auf 
sechs Jahre (Art. 11). 

Neu aufgenommen werden Bestim
mungen über die Wahl der Mitglieder 
des Bundesrates (Art. 42, 43 - in Ent
sprechung und Ergänzung zu Art. 35 
B-VG). Der Landesrechnungshof er
fährt dagegen im Entwurf keine ei
gene Regelung; es wird nur auf das
entsprechende LVG verwiesen

(Art. 66 a). Für Gesetzgebung und 
Landesverwaltung soll gleicherma
ßen die Verpflichtung zur Berech
nung der Kosten vorgeschlagener 
Maßnahmen (Gesetze, Verordnun
gen, Sonstiges) gelten (Art. 75 a). 

2.3. Verwaltungsorgane des Landes 

In den Abschnitten VIII. bis X. des 
Entwurfes werden die Wahl und Stel
lung der Vollzugsorgane des Landes 
textlich umfassend neu geregelt. In
haltlich verändert sich damit aller
dings nicht allzuviel. Im wesentlichen 
handelt es sich bei den Neuerungen 
um Wiederholungen der bundesver
fassungsrechtlichen Rahmenbedin
gungen (zum Beispiel bei der Organi
sation der mittelbaren Bundesver
waltung) und um Anpassungen an 
sonstiges Bundesrecht (zum Beispiel 
die Unvereinbarkeitsbestimmungen). 
Neu ist auch die subsidiäre Veranke
rung der Bezirksverwaltungsbehörde 
als erste Instanz (Art. 54 a Abs. 3). 

2.4. Gemeinden 

Im Gegensatz zur geltenden Lan
desverfassung enthält der Entwurf 
einen eigenen Abschnitt über die Ge
meinden, der allerdings im wesentli
chen nur die grundsätzlichen Bestim
mungen des B-VG über ihre rechtli
che Stellung, ihren Wirkungsbereich 
und die Aufsicht durch das Land wie
derholt. 

Neu sind dagegen die Ermächti
gung der Gemeinden zum Abschluß 
öffentlich-rechtlicher Vereinbarun
gen über Verwaltungsgemeinschaf
ten (Art. 70 Abs. 5), ihre ausdrückli
che Einbeziehung in das Gesetzes
und Verordnungsbegutachtungsver
fahren (Art. 32 a, 54 b) und ihre 
Rechte im Zusammenhang mit 
Volksbegehren und Volksabstim
mung: Bei Unterstützung durch 
10 Prozent der Gemeinden des Lan
des auf Grund von einstimmigen Ge
meinderatsbeschlüssen muß ein 
Volksbegehren vom Landtag behan
delt (Art. 33 Abs. 2), ein Gesetzes be
schluß einer Volksabstimmung un
terzogen (Art. 36 Abs. 2) oder zu einer 
bestimmten Frage eine Volksbefra
gung durchgeführt werden (Art. 54 d 
Abs. 3 lit. d). 

Die größte Bedeutung für die Ge
meinden haben aber zweifellos die 
Bestimmungen über die Bürger
rechte und direktdemokratischen 
Einrichtungen in der Gemeinde 
selbst, die weit über das Instrumenta
rium der geltenden Gemeindeord-



nung und des Grazer Stadtstatuts 
hinausgehen (dazu gleich unten). 
Aber auch im Zusammenhang mit 
den Vorschlägen zur direkten Demo
kratie auf der Ebene der Gesetzge
bung und der Landesvei'wa� ,,mg 
wird den Gemeinden eine Reihe von 
neuen Aufgaben bei der Vollziehung 
der Durchführungsvorschriften er
wachsen. 

2.5. Bürgerrechte und direkte De
mokratie 

Der Schwerpunkt der vorgeschla
genen Reform liegt sicher im Bereich 
der partizipatorischen Elemente in 
Gesetzgebung und Vollziehung. Hier 
hat die Steiermark gegenüber den 
anderen Ländern ja einiges aufzuho
len, denn die geltende Landesverfas
sung kennt keinerlei Instrumente 
der direkten Demokratie. Die neue 
Landesverfassung soll diesen Rück
stand mit einem großen Sprung wett
machen und ihre Vorbilder dabei 
auch noch überflügeln. 

Im einzelnen sieht der Entwurf fol
gende Instrumente vor: Bürgerbegut
achtung von Gesetzes- (Art. 32 a) und 
Verordnungsentwürfen des Landes 
(Art. 54 b); Volksbegehren in der Ge
setzgebung (Art. 33) und im Gemein
debereich (Art. 71 a Abs. 1) bezie
hungsweise ein-.,lnitiativrecht" in der 
Landesverwaltung (Art. 54 c); Volks
begehren mit nachfolgender Volksab
stimmung bei Erreichung einer be
stimmten Unterschriftenzahl in der 
Gesetzgebung (Art. 33 a) und in der 
Gemeinde (Art. 71 a Abs. 2); Volksab
stimmung ohne vorhergehendes 
Volksbegehren in der Gesetzgebung 
(Art. 36) und den Gemeinden 
(Art. 71 a Abs. 2); Volksbefragung in 
Gesetzgebung und Landesverwal
tung (Art. 54 d) sowie Gemeinden 
(Art. 71 a Abs. 3); Gemeindeversamm
lung (Art. 71 a Abs. 4). Dazu kommen 
noch ein allgemeines Petitionsrecht 
mit Reaktionspflicht in Gesetzge
bung und Landesverwaltung (Art. 68) 
sowie in der Gemeinde (Art. 73 a), 
verbunden mit der Schaffung eines 
eigenen Petitionsausschusses im 

Ein 

Landtag; und ein Auskunfts- und Be
schwerderecht (Art. 68 a, 73 a). Der 
Unterstützung dieser Möglichkeiten 
dient auch die Verankerung von In
formationspflichten der Landesregie
run15 g2gei1über Jer Bevölken,ng 
(Art. 45 a Abs. 4). 

3. Vermischte Bemerkungen

3.1. Dogmatisches 

Interessant ist zunächst einmal die 
Subsidiaritätsbestimmung des Art. 7 
Abs. 2. Diese Vorschrift lautet: ,,Ange
legenheiten, die im ausschließlichen 
oder übenviegenden Interesse be
stimmter Personengruppen gelegen 
und geeignet sind, von diesen aus ei
genen Kräften besorgt zu werden, 
sind von diesen Personengruppen 
selbst zu besorgen. Das Land hat zur 
Sicherung der allgemeinen Interes
sen entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen. Die Bestimmungen über den 
eigenen Wirkungsbereich der Ge
meinde bleiben unberührt." 

Klar ist zunächst, daß diese Rege
lung die Gemeinden nicht betrifft. 
Weiters kann man trotz ihrer Formu
lierung wohl nicht annehmen, daß 
mit dieser Vorschrift „bestimmten" 
Personengruppen die verfassungs
rechtliche Pflicht zur Besorgung ih
rer eigenen Angelegenheiten aufer
legt werden soll; vielmehr enthält sie 
ein Verbot für das Land, sich in 
Dinge einzumischen, die es nichts an
gehen. Abgesehen davon, daß aus die
sem Verbot - wie die erläuternden 
Bemerkungen feststellen - keine 
subjektiven Rechte ableitbar sind, 
bleiben aber viele Fragen offen: 

Was sind das für Angelegenheiten, 
die der Besorgung durch bestimmte 
Personengruppen überlassen bleiben 
sollen? Ist damit zum Beispiel die An
erkennung von Saatgut gemeint, die 
jetzt der Landwirtschaftskammer ob
liegt? Oder die Feststellung des Be
darfs an Schischulen, die jetzt der 
Landesregierung als Bewilligungsbe
hörde übertragen ist? Eine Pflicht 
zur ausdrücklichen gesetzlichen Zu
weisung solcher Angelegenheiten in 
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den eigenen Wirkungsbereich von 
Selbstverwaltungskörpern (wie bei 
den Gemeinden) sieht der Entwurf 
nicht vor; sie hätte auch nur im Falle 
der Übertragung von Verwaltungs
aufgaben Sinn. Bedrntet die Selbst· 
verwaltungsgarantie aber nicht ge
rade einen Verzicht auf staatliche 
Aufgabennormierung? Mit anderen 
Worten: Schützt das Subsidiaritäts
prinzip nur die Institution der Selbst
verwaltung im staatsrechtlichen 
Sinn (etwa im Fall der Landwirt
schaftskammer ihren Bestand) oder 
hat sich das Land überhaupt einer 
Regelung dieses Bereiches zu enthal
ten, soweit dies nicht zur „Sicherung 
der allgemeinen Interessen" erfor
derlich ist? Bei letzterem könnte man 
fragen, ob dann zum Beispiel die Be
stimmungen der Kammergesetze 
über die Zwangsmitgliedschaft und 
die detaillierten Vorschriften über 
die innere Organisation der Kam
mern zulässig sind oder ob sich der 
Landesgesetzgeber nicht mit der 
Normierung allgemeiner Grundsätze 
(zum Beispiel demokratische Struk
tur, klare Zurechenbarkeit von Ver
antwortung) und der Landesaufsicht 
hätte begnügen müssen. 

Vermutlich gehen aber diese Über
legungen zu weit, weil sie dem Ver
fassungsentwurf unterstellen wür
den, den einfachgesetzlichen Status 
quo anzutasten. Als minimalen nor
mativen Gehalt wird man dem Subsi
diaritätsprinzip jedenfalls eine ver
fassungsrechtliche Garantie der be
stehenden (außergemeindlichen) 
Selbstverwaltungseinrichtungen im 
Landesbereich entnehmen dürfen. 

Juristisch noch weniger ergiebig 
dürfte die Regelung des § 7 Abs. 3 
sein, wonach wirtschaftliche Aktivi
täten des Landes „im ausschließli
chen oder übenviegenden Interesse 
des Landes oder der Landesbürger 
liegen und überdies den Grundsät
zen der Sparsamkeit, Wirtschaftlich
keit und Zweckmäßigkeit entspre
chen" müssen. Das Effizienzgebot für 
die öffentliche Verwaltung ist nichts 
Neues, weil es ja schon in den Vor-
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schriften über die Rechnungshofkon
trolle enthalten ist. Auf den ersten 
Blick neu erscheint dagegen die Bin
dung von Wirtschaftstätigkeiten an 
das Interesse „des Landes oder ci.er 
Landesbürger". Was das heißen soll, 
ist nicht ganz klar. Zunächst befrem
det schon das „Oder": Kann etwa das 
Land legitime Interessen haben, die 
die Landesbürger nicht teilen kön
nen? Weiters ist die Bedachtnahme 
auf die Interessen „der" Landesbür
ger weitgehend eine Leerformel: 
Sieht man vielleicht von der Ver
schenkung von Landesgrund an 
Nichtsteirer ab, liegt jede auch noch 
so unsinnige wirtschaftliche Aktivi
tät im Interesse irgendwelcher Lan
desbürger - auch ein Privilegien
fonds für Landeshofräte. Eine Be
schränkung auf die Interessen aller 
Landesbürger wiederum wäre offen
sichtlich genauso sinnlos - dann 
wäre ja auch etwa ein Regionalförde
rungsprogramm für strukturschwa
che Regionen unzulässig. 

Wie stellt man schließlich fest, ob 
eine bestimmte Tätigkeit im Inter
esse des Landes oder der Landesbür
ger liegt? Hier stößt man wohl auf 
dieselben Schwierigkeiten, die der 
Bestimmung von „öffentlichen Auf
gaben" im Wege stehen. Wer soll über 
diese Frage entscheiden? Die vorge
schlagene Verfassungsbestimmung 
hätte jedenfalls zur Folge, daß diese 
Aufgabe - sofern sich ein Anlaßfall 
ergäbe - den Gerichten zufiele. Zu 
beneiden wären sie in dieser Lage 
nicht. 

Wenn man die beiden Elemente 
,,Interesse" und „Effizienz" verbindet, 
läßt sich allerdings für bestimmte 
Fälle eine Entscheidung treffen: 
Nicht im Interesse des Landes oder 
der Landesbürger liegen offensicht
lich ineffiziente Wirtschaftsaktivitä
ten. Unwirtschaftlich geführte Lan
desbetriebe etwa sind also auf Vor
dermann zu bringen. Das Gebot (wie 
auch seine Übertretung) ist altbe
kannt; neu hingegen könnte sein, daß 

- wie die erläuternden Bemerkun
gen ausführen - ,,Tätigkeiten, die
von Privaten besser und wirtschaftli
cher besorgt werden, demnach vom
Land nicht übernommen" werden
dürfen. Doch selbst in diesem Punkt
könnte man argumentieren, daß ein
solches Verbot bereits im Effizienz
grundsatz der Rechnungshofkon
trolle enthalten ist. Sollte dies aber
die einzige Neuerung sein, warum
hat man dann nicht die Formulie
rung der erläuternden Bemerkungen
zum Gesetzestext gemacht? Der An
wendung dieser Bestimmung sind
überdies durch Beweisprobleme
Grenzen gesetzt: Zu zeigen wäre ja
nicht nur, daß das Land in einem be-

stimmten Bereich ineffizient wirt
schaftet - dies würde eben nur die 
Pflicht zur Optimierung auslösen; es 
wäre zu beweisen, daß das Land trotz 
Ausnützung all�r Möglichkeiten, 
eben weil es das Land ist, nicht so ef
fizient wirtschaften könnte wie ein 
Privater. 

Überblickt man alle diese Schwie
rigkeiten, stellt sich die Frage, ob ein 
Subsidiaritätsprinzip in solch vager 
Form wie jener der beiden vorge
schlagenen Bestimmungen seinen 
angemessenen Platz überhaupt in 
der Verfassung hat. Vielleicht wäre 
es besser, es in den Parteiprogram
men zu belassen, denen es ent
stammt, sich dafür aber in der tägli
chen Praxis daran zu halten. 

Fragen ergeben sich auch aus der 
Bestimmung des Art. 75 a2 des Ent
wurfs, wonach allen vorgeschlagenen 
Maßnahmen in Gesetzgebung und 
Landesverwaltung eine Berechnung 
der unmittelbaren Kosten und der 
Folgelasten angeschlossen werden 
muß. Grundsätzlich ist eine solche 
Vorschrift im Hinblick auf rationelles 
Handeln von Gesetzgebung und Ver
waltung zu begrüßen. Allerdings ist 
der Ausdruck „Folgelasten" alles an
dere als klar. Als finanzwissenschaft
licher Terminus genommen, deutet 
er darauf hin, daß nicht nur die „Fol
geausgaben" (also die laufenden Aus
gaben für Sachaufwand, Instandhal
tung, Mieten und dergleichen sowie 
für Personal) und auch nicht nur die 
„Folgekosten" (das sind zusätzlich zu 
den Folgeausgaben Abschreibungen, 
Zinsen und Pensionsaufwendungen) 
berechnet werden sollen, sondern der 
Saldo, der sich aus der Gegenüber
stellung von Folgekosten und Folge
einnahmen beziehungsweise Ausga
benersparnissen ergibt.3 Letztlich 
hängt alles davon ab, wie weit man 
Kausalwirkungen von Maßnahmen 
auf Einnahmen und Ausgaben gelten 
läßt: Soll zum Beispiel die Folgela
stenermittlung eines Luftreinhalte
gesetzes auch den Steuereinnahmen
entfall als Folge von freiwilligen Pro
duktionsbeschränkungen in Smog
alarmsituationen und die Ausgaben
ersparnisse des Landes umfassen, 
die mit einer statistisch geringeren 
Rate an Atemwegskranken und ge
schädigten Waldflächen verbunden 
sind? Eine allzu große Ausdehnung 
des Berechnungsumfangs dürfte 
eher kontraproduktiv wirken; erfolg
versprechender erscheinen mir Aus
führungsbestimmungen, die eine 
Verpflichtung zur Berechnung auch 
von Alternativen schaffen. Anknüp
fen könnte man dabei an einen Erlaß 
der Landesamtsdirektion aus dem 
Jahr 1974, der Vorschriften über eine 
Kosten-Nutzen-Analyse von Gesetz
gebungsvorhaben trifft.' Als erster 

Testfall würde sich schließlich die 
Berechnung der Folgelasten einer 
verfassungsrechtlichen Folgelasten
berechnungspflicht oder neuer di
rektrJ.emokrati sr.her Einrichtungen 
anbieten. 

Zu klären wäre auch noch, ob die 
Berechnungspflicht auch für Volks
begehren gilt - nach dem vorge
schlagenen Gesetzestext würde dies 
zutreffen-, und wenn ja, wer die Be
rechnung leisten soll. Das dies den 
Initiatoren des Volksbegehrens auf
getragen wird, kann wohl nicht im 
Sinne der Erfinder sein. 

Die Kostenberechnungen sollen 
vom Landesrechnungshof von Amts 
wegen oder auf Antrag des Landta
ges, eines Drittels seiner Mitglieder, 
der Landesregierung, des zuständi
gen Landesrates oder von 2 Prozent 
der Wahlbeteiligten überprüft wer
den können (Art. 75 a Abs. 3 iVm § 26 
Abs. 2 und 3 Landesrechnungshof
Verfossungsgcsctz). Dies würde aller
dings voraussetzen, daß auch Ent
würfe zu Verordnungen und sonsti
gen Maßnahmen der Verwaltung der 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Da es 
derzeit keine einschlägige Regelung 
gibt, bleibt sie der Ausführungsge
setzgebung als Aufgabe. 

Problematisch dürfte auch die Re
gelung über die Berichtspflichten des 
Kontrollausschusses an den Landtag 
sein (Art. 495). Zwar hat ihm der Kon
trollausschuß auch über die Berichte 
des Landesrechnungshofes zu berich
ten (Art. 49 Abs. 3), doch ist anzuneh
men, daß damit nicht auch die Pflicht 
zur Übermittlung der vollständigen 
Landesrechnungshofberichte ver
bunden ist, denn dies kann nach 
Art. 49 Abs. 2 erst auf Verlangen von 
einem Drittel der Ausschußmitglie
der geschehen. Somit können sich 
Konstellationen ergeben, in denen 
der Kontrollausschuß mehr weiß und 
damit „stärker" als der Landtag ist, 
was nicht mit dessen bundesverfas
sungsrechtlicher Stellung als ober
stes Organ der Landesgesetzgebung 
vereinbar ist. Als verfassungskonfor
mes Minimum könnte man allenfalls 
eine entsprechend liberale Regelung 
der Einsichtsrechte der einzelnen 
Abgeordneten in die Unterlagen des 
Kontrollausschusses durch die Ge
schäftsordnung des Landtages gelten 
lassen. 

Die Regelung der Instrumente der 
direkten Demokratie wirft besonders 
viele Fragen auf und offenbart damit 
auch die Schwierigkeiten, die sich 
einer reibungsfreien Einfügung von 
Mitwirkungsrechten der Bürger in 
ein repräsentatives System in den 
Weg stellen. 

Die Begutachtung von Gesetzes
entwürfen (Art. 32 a6) ist zwar obliga-



torisch, aber nur dann, wenn es sich 
um Regierungsvorlagen von grund
sätzlicher Bedeutung handelt. Zu ent
scheiden, was grundsätzliche Bedeu
tung hat, liegt offenbar im Ermessen 
der Landesregierung, die auch im 
Falle „besonderer Dringlichkeit" das 
Begutachtungsverfahren entfallen 
lassen kann. Diese Dringlichkeitser
klärung unterscheidet sich anschei
nend von der Dringlichkeitserklä
rung von Gesetzesbeschlüssen durch 
den Landtag nach Art. 36 a, die eine 
Volksabstimmung über das beschlos
sene Gesetz verhindert. Initiativan
träge von Abgeordneten und Anträge 
von Ausschüssen (somit auch „ver
kappte" Regierungsvorlagen) ,,kön
nen" dagegen der Begutachtung un
terzogen werden. Jedenfalls steht 
niemandem ein subjektives Recht 
auf die Begutachtung zu, und die Ver
letzung der einschlägigen Vorschrif
ten hat keine Konsequenzen für die 
Rechtmäßigkeit des Gesetzes. Der 
Ausführungsgesetzgebung stellt sich 
hier die Aufgabe zu regeln, was mit 
im Rahmen der Begutachtung einge
langten Voranschlägen und kriti
schen Äußerunger zu geschehen hat. 

Entsprechendes gilt auch für die 
Begutachtung von Verordnungsent
würfen der Landesverwaltung 
(Art. 54 b7). Hier entscheidet wohl die 
erlassende Behörde über die Frage 
der Dringlichkeit. Durch Verwal
tungsgesetze ausdrücklich einge
räumte Begutachtungsrechte be
stimmter Personen oder Interessen
vertretungen (zum Beispiel im 
Raumordnungs- und im Naturschutz
recht) werden durch diese Verfas
sungsbestimmung nicht berührt. Das 
bedeutet, daß eine unter Verletzung 
dieser speziellen Begutachtungs
oder Anhörungsrechte zustandege
kommene Verordnung trotz der allge
meinen verfassungsrechtlichen Re
gel rechtswidrig sein kann. Warum 
eine Verordnungsbegutachtung im 
Gemeindebereich nicht vorgesehen 
wurde, findet im Entwurf keine Er
klärung. 

Das Volksbegehren (Art. 338) kann 
als ausgearbeiteter Gesetzesentwurf, 
aber auch als einfache Anregung ge-

stellt werden. Dies ist sicherlich eine 
vernünftige Entscheidung, weil die 
Betreiber von Volksbegehren mit der 
Erstellung eines ausgearbeiteten 
Entwurfes oft überfordert sind -
man denke nur etwa an die rechtlich 
äußerst problematischen Formulie
rungen des „Konrad-Lorenz-Volksbe
gehrens". Freilich schafft das auch 
weitere Schwierigkeiten im Zusam
menhang mit einem Volksbegehren 
mit nachfolgender Volksabstimmung 
(dazu sogleich unten). Wird ein Volks
begehren von 2 Prozent der Wahlbe
rechtigten (das sind rund 17.000 Wäh
ler) unterstützt, muß es vom Landtag 
behandelt werden. Dieser Prozent
satz liegt etwas über der Marke für 
das Bundesvolksbegehren und unter 
den Vergleichswerten in den übrigen 
Ländern, die zwischen 3 und 8 Pro
zent ausmachen. Neben den Wahlbe
rechtigten können auch Gemeinden 
ein Volksbegehren initiieren; eine 
Unterstützung durch 10 Prozent der 
Gemeinden auf Grund einstimmiger 
Gemeinderatsbeschlüsse löst die Be
handlungspflicht des Landtages aus. 
Ob man dies noch als „Volks"begeh
ren bezeichnen sollte, bleibe dahinge
stellt; ein Instrument direkter Demo
kratie ist es jedenfalls nicht. Im übri
gen ist davon unter den herrschen
den politischen Bedingungen wohl 
auch wenig zu erwarten, weil auf das 
Erfordernis einstimmiger Gemeinde
ratsbeschlüsse abgestellt wurde. 

Bei einer Unterstützung durch 
10 Prozent der Wahlberechtigten (die 
Gemeinden haben in diesem Punkt 
keine Rechte) muß das Volksbegeh
ren einer Volksabstimmung unterzo
gen werden, wenn der Landtag nicht 
innerhalb eines Jahres einen dem 
Volksbegehren entsprechenden Ge
setzesbeschluß faßt und wenn es der 
Zustellungsbevollmächtigte des 
Volksbegehrens verlangt. Dieses 
Volksbegehren mit nachfolgender 
Volksabstimmung (Art. 33 a9) ist wohl 
die augenscheinlichste Neuerung des 
Entwurfs im Bereich der direkten 
Demokratie und schon deshalb mit 
besonders vielen Schwierigkeiten 
verbunden: Wann entspricht ein vom 
Text des Volksbegehrens abweichen-
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der oder ein auf Grund einer einfa
chen Anregung gefaßter Gesetzesbe
schluß dem Volksbegehren? Wer ent
scheidet darüber? Dem Zustellungs
bevollmächtigten des Volksbegeh
rens ist in diesem Verfahren aus
drücklich ein Anhörungsrecht einge
räumt. Kann er die Entscheidung 
aber auch anfechten und bei welcher 
Behörde? (Eine Zuständigkeitserklä
rung des VfG H, wie dies zum Beispiel 
die Ausführungsgesetze zu den di
rektdemokratischen Einrichtungen 
der burgenländischen Landesverfas
sung vorsehen,'" würde jedenfalls an 
Art. 141 Abs. 3 B-VG scheitern.) Wel
che Rechtsfolgen hat die Feststellung 
in einem allfälligen Anfechtungsver
fahren, daß der Gesetzesbeschluß 
entgegen der Erstentscheidung nicht 
dem Volksbegehren entsprochen hat 
und daß damit eine Volksabstim
mung rechtswidrigerweise unterblie
ben ist? Die Beantwortung dieser 
Fragen stellt die Ausführungsgesetz
gebung vor keine leichte Aufgabe. 
Abgestimmt wird jedenfalls über den 
Text des Volksbegehrens, nicht aber 
über einen Gesetzesbeschluß. Auch 
im Fall eines positiven Ausgangs der 
Volksabstimmung ist der Landtag 
nur zur Behandlung der Vorlage ver
pflichtet, weil jede inhaltliche Bin
dung an das Ergebnis der Volksab
stimmung den bundesverfassungs
rechtlichen Rahmenbedingungen 
(Art. 95 B-VG) widersprechen würde. 
Die Wirkung des Volksbegehrens mit 
nachfolgender Volksabstimmung 
liegt also ebenfalls nur im verstärk
ten politischen Druck. 

Dem Volksbegehren auf Gesetzge
bungsebene entspricht das Initiativ
recht der Landesbürger (nicht aber 
der Gemeinden) in der Verwaltung, 
dem alle in den selbständigen Wir
kungsbereich des Landes fallende 
Maßnahmen unterliegen, soweit ih
nen zumindest regionale Bedeutung 
zukommt (Art. 54 c11 ). Initiativen über 
Wahlen, Personalfragen und indivi
duelle Entscheidungen sind aller
dings ausgenommen. Diese Ein
schränkung erklärt sich aus den 
Grenzen, die die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit und der Gewal-
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tentrennung partizipatorischen Rech
ten setzen; gleichwohl muß man sich 
- vor allem im Hinblick auf die poli
tisch umstrittenen Themen der letz
ten Zeit - fragen, was „individuelle
Entscheidungen" sind. Gehören Fälle
wie Zwentendorf oder Hainburg
dazu? Was gilt für den Kauf von Ab
fangjägern? Soweit die Erlassung
von Bescheiden betroffen ist, wird
man ihre Gesetzesbindung und
Rechtskraft wohl nicht in Frage stel
len; soll aber eine solche „Initiative"
ohne Bindungswirkung auch dort un
zulässig sein, wo der Behörde bei der
Gewichtung öffentlicher Interessen
ein gesetzlicher Spielraum einge
räumt ist (zum Beispiel im Natur
schutzrecht), während eine Resolu
tion des Landtages zur Ausübung
dieses Ermessens aber erlaubt wäre?

Das Unterstützungsquorum zur 
Auslösung der Behandlungspflicht 
durch die Landesregierung beträgt 
beim Initiativrecht 10 Prozent der 
Wahlberechtigten des Landes (also 
rund 80.000 Unterschriften), oder bei 
regionalen Volksbegehren 10 Prozent 
der Wahlberechtigten des politischen 
Bezirks. Warum hier die Latte deut
lich höher gelegt wurde als im Be
reich der Gesetzgebung, wird nicht 
erklärt - mit den erläuternden Be
merkungen, wonach „die Wirkungen, 
die etwa von Planungen und Projek
tierungen in Verordnungsform aus
gehen, ebenso stark oder noch stär
ker sein (können) als jene von Geset
zen"' 10, ist diese Beschränkung der 
Bürgerrechte dort, wo die Betroffen
heit besonders groß ist, schwer in 
Einklang zu bringen. Dasselbe gilt 
auch für den Verzicht des Entwurfs 
auf ein Initiativrecht mit nachfolgen
der Volksabstimmung. 

Das Volksbegehren in der Ge
meinde (Art. 71 a Abs. 1 '") entspricht 
zunächst im wesentlichen dem Initia
tivrecht in der Landesverwaltung. 
Die Quoren betragen hier 10 Prozent, 
in Gemeinden mit über 100.000 Ein
wohnern (also Graz) 5 Prozent. Bei 
einer Unterstützung von 25 Prozent 
der Wahlberechtigten muß das Volks
begehren aber einer Volksabstim
mung unterzogen werden, wenn das 
zuständige Gemeindeorgan keinen 
entsprechenden Beschluß faßt und 
der Zustellungsbevollmächtigte es 
verlangt. Hier entstehen dieselben 
Probleme wie beim Volksbegehren 
mit nachfolgender Volksabstimmung 
in der Gesetzgebung. Das Ergebnis 
der Volksabstimmung ist dann einem 
Beschluß des Gemeinderats gleichzu
halten - in diesem Bereich haben 
wir es also mit einer echten Volksent
scheidung zu tun. Was allerdings gilt, 
wenn sich das Volksbegehren, über 
das abgestimmt wird, auf eine Sache 
bezieht, die ein anderes Gemeindeor-

gan zu entscheiden hätte, oder wenn 
nur über eine einfache Anregung ab
gestimmt wurde, geht aus dem Ent
wurf nicht klar hervor. 

Eine Volksabstimmung im Bereich 
der Gesetzgebung (Art. 3613) kann 
auch ohne vorhergehendes Volksbe
gehren stattfinden, wenn sie von 10 
Prozent der Wahlberechtigten, vom 
Landtag selbst oder von 10 Prozent 
der Gemeinden auf Grund einstimmi
ger Gemeinderatsbeschlüsse inner
halb von drei Monaten nach der Be
schlußfassung verlangt wird. Gegen
stand der Abstimmung ist ein Geset
zesbeschluß des Landtages. Hier 
wird es Aufgabe der Ausführungsge
setzgebung sein, durch geeignete An
ordnungen sicherzustellen, daß die 
Öffentlichkeit ohne unzumutbaren 
Aufwand von Gesetzesbeschlüssen, 
die noch nicht kundgemacht wurden, 
Kenntnis erlangt. Gleichzeitig müßte 
sie auch die Kundmachung von Ge
setzen vor Ende der Drei-Monats
Frist verbieten, weil ansonsten, so
fern das kundgemachte Gesetz nichts 
Gegenteiliges enthält, seine Verbind
lichkeit bereits am Tag nach der Ver
sendung des Landesgesetzblattes be
ginnt (Art. 39). Ein negativer Ausgang 
der Volksabstimmung hat nämlich 
zur Folge, daß der entsprechende Ge
setzesbeschluß nicht verlautbart und 
damit auch nicht verbindlich wird; im 
Fall einer vorzeitigen Kundmachung 
ginge diese Bestimmung aber ins 
Leere. Wollte der Landtag ein durch 
Volksabstimmung abgelehntes Ge
setz nach einiger Zeit noch einmal 
beschließen, so steht dem nach den 
Vorschriften des Entwurfs nichts ent
gegen. Die Verpflichtung zur Abhal
tung einer neuerlichen Volksabstim
mung in diesem Fall wäre aus bun
desverfassungsrechtlicher Sicht wohl 
möglich gewesen. 

Der Landtag kann aber auch durch 
einen Dringlichkeitsbeschluß die Ab
haltung einer Volksabstimmung ver
hindern (Art. 36 a14 ); dies gilt aber 
nicht für Volksabstimmungen auf 
Grund von qualifiziert unterstützten 
Volksbegehren. Der Dringlichkeits
beschluß bewirkt, daß das entspre
chende Gesetz nach zwei Jahren au
ßer Kraft tritt. Garantie gegen einen 
Mißbrauch des Dringlichkeitsbe
schlusses ist das allerdings keine: Bei 
Gesetzen, die vollendete Tatsachen 
schaffen, greift diese Bestimmung 
nicht; und gegen eine neuerliche Be
schlußfassung mit Dringlichkeitser
klärung nach zwei Jahren ist auch 
kein verfassungsrechtliches Kraut 
gewachsen. 

Eine Volksabstimmung in der Lan
desverwaltung sieht der Entwurf 
nicht vor. Im Gemeindebereich wird 
die Volksabstimmung über Gemein
deratsbeschlüsse vorgeschlagen; al-

lerdings findet sie hier nur auf Grund 
eines Beschlusses des Gemeindera
tes, nicht aber auf Verlangen einer 
bestimmten Zahl von Wahlberechtig
ten statt (Art. 71 a Abs. 2 12). Auch die
ser Unterschied wird nicht erklärt. 
Wie bei einem Volksbegehren mit 
nachfolgender Volksabstimmung ist 
das Ergebnis der Volksabstimmung 
einem Gemeinderatsbeschluß gleich
zuhalten. Auch hier findet sich kein 
Hinweis darauf, daß der Gemeinde
rat später einen gegenteiligen Be
schluß nur unter gleichzeitiger Ab
haltung einer neuerlichen Volksab
stimmung fassen dürfte. 

Zu den klassischen Instituten der 
direkten Demokratie zählt schließ
lich auch noch die Volksbefragung 
zur Erforschung des Bürgerwillens 
im Hinblick auf künftige Maßnah
men. Der Entwurf enthält die Volks
befragung im Bereich der Gesetzge
bung und Landesverwaltung (Art. 
54 d15 ) sowie der Gemeinde (Art. 71 a 
Abs. 312). Gemeinsam ist diesen Be
stimmungen der Ausschluß von 
Volksbefragungen zu Personalfra
gen, Wahlen und individuellen Ent
scheidungen. Unterschiede ergeben 
sich vor allem beim Kreis der An
tragsberechtigten: Nach Art. 54 d kön
nen die Landesregierung, der Land
tag, ein Drittel der Landtagsabgeord
neten, 10 Prozent der Gemeinden auf
grund einstimmiger Gemeinderats
beschlüsse oder 2 Prozent der Wahl

berechtigten eine Volksbefragung er
zwingen; in der Gemeinde ist sie da
gegen nur auf Beschluß des Gemein
derates durchzuführen. Auch enthält 
Art. 71 a Abs. 412 keine Bestimmung 
über eine Behandlungspflicht des Er
gebnisses der Volksbefragung, wäh
rend Art. 54 d dies für den Landtag 
oder die Landesregierung (die Zu
ständigkeit richtet sich wohl nach 
der Art des Anliegens) ausdrücklich 
anordnet. 

Von den unterstützenden Neuerun
gen fällt die Schaffung eines als sub
jektives Recht konstruierten An
spruchs jedermanns (also nicht nur 
der Landesbürger) auf Auskunft und 
Beschwerde in allen Angelegenheiten 
des selbständigen Wirkungsberei
ches des Landes (Art. 68 a16) und der 
Gemeinde (Art. 73 a) auf. Sie ist mit 
einer Beschränkung der Amtsver
schwiegenheit auf das Interesse der 
nationalen Sicherheit und der Par
teien und zusätzlich mit einer Pflicht 
des zuständigen Organs zur Abwä
gung dieser Interessen mit dem In
formationsinteresse des Antragstel
lers verbunden. (Die vorgeschlagene 
Neuregelung des Auskunftsrechts 
wie auch der Amtsverschwiegenheit 
geht über den Entwurf einer Novelle 
zu Art. 20 B-VG11 hinaus: Die Neufas
sung dieser Bestimmung soll näm-



lieh das Auskunftsrecht nur für den 
Bereich der [Bundes-, Landes- und 
Gemeinde-]Vollziehung bringen und 
die Berufung auf die Amtsverschwie
genheit auch „im Interesse der Vor
bereitung einer Entscheidung, der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der 
Landesverteidigung, der Außenpoli
tik, im wirtschaftlichen Interesse 
einer Gebietskörperschaft oder zur 
Wahrung des verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechts auf Daten
schutz" zulassen.) Die Informations
pflichten der Landesregierung gegen
über der Öffentlichkeit über Maßnah
men und Vorhaben von grundsätzli
cher Bedeutung (Art. 45 a Abs. 418) 

dürften dagegen keine subjektiven 
Rechte begründen. Unklar ist, warum 
der Entwurf keine entsprechende Be
stimmung auch für die Gemeindever
waltung enthält. 

Insgesamt ergibt ein erster Über
blick über die Einrichtungen der di
rekten Demokratie ein differenzier
tes Bild: Einerseits beweist der Ent
wurf den ernsthaften Willen zu einer 
Nutzbarmachung bekannter Institute 
im Sinne direkter Einflußnahme der 
Bürger und auch den vorsichtigen 
Mut zur Beschreitung neuer Wege. 
Die vorgeschlagenen Regelungen 
dürften auch trotz der angedeuteten 
Schwierigkeiten mit den bundesver-

fassungsrechtlichen Rahmenbedin
gungen vereinbar sein. Andererseits 
fehlt dem Entwurf aber noch ein er
hebliches Maß an systematischer Ge
schlossenheit: Die Beschränkung 
manch�r Institute auf einz':!lne Berei
che, die unterschiedliche Regelung 
von Quoren und Rechtsfolgen ist 
nicht immer verständlich und würde, 
so sie geltendes Recht wird, wohl zu 
Umgehungsstrategien der betroffe
nen Bürger führen. Besonders ver
besserungsbedürftig wirken die Be
stimmungen über die direkte Demo
kratie in der Gemeinde (Art. 71 a12). 

3.2 Ästhetisches 

Wollte man eine schöne Verfas
sung, könnte man den Entwurf noch 
verbessern - vor allem die Reihen
folge und die Stellung einzelner Be
stimmungen im Gefüge der Ab
schnitte sind nicht immer überzeu
gend. So werden die Mitwirkungs
rechte der Bürger zunächst unter den 
,,Allgemeinen Bestimmungen" pro
grammatisch angekündigt, dann im 
Zusammenhang mit den einzelnen 
Instituten in den Abschnitten „Weg 
der Gesetzgebung", ,,Vollziehung" 
und „Gemeinden" geregelt und 
schließlich noch einmal in zwei eige
nen Abschnitten (für Gesetzgebung 
und Landesverwaltung einerseits 
und den Gemeindebereich anderer
seits) zunächst ohne normative Wir-
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kung zusammengefaßt und dann mit 
normativer Wirkung ergänzt. Hier 
hätte wohl eine Zusammenfassung 
unter den „Allgemeinen Bestimmun
gen" gereicht. Auch die zweimalige, 
identische 1\Jor:nierung d�s Aus
kunfts- und Beschwerderechts und 
des Petitionsrechts wäre vermeidbar 
gewesen. Warum schließlich die 
Volksbefragung nur unter dem Titel 
„Vollziehung" vorkommt, obwohl sich 
aus dem Text der Regelung eindeutig 
ergibt, daß sie auch für die Gesetzge
bung vorgesehen ist, bleibt unerfind
lich. Unklar ist auch, warum das 
Volksbegehren im Bereich der Ge
setzgebung „Volksbegehren" heißt, 
im Bereich der Landesverwaltung 
das entsprechende Institut aber „In
itiativrecht" genannt wird, um 
schließlich in der Gemeinde wieder 
,,Volksbegehren" zu heißen. 

Die für den Landtag selbst eher pe
ripheren Bestimmungen über die 
,,Mitglieder des Bundesrates" tren
nen die zentralen Ahs�hnitte „Weg 
der Gesetzgebung" und „Parlamenta
rische Mitwirkungs- und Kontroll
rechte". Letzterer umfaßt zwar Be
stimmungen über die Kontrolle der 
Geschäftsführung der Landesregie
rung, über die Rechnungs- und Aus
zahlungskontrolle und über den Kon
trollausschuß, die damit unmittelbar 
zusammenhängenden Vorschriften 
über den Landeshaushalt (Voran-
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schlag, Rechnungsabschluß und Ver
pflichtung zur Folgekostenberech
nung bei Vorschlägen zu Gesetzen, 
Verordnungen und anderen Maßnah
men) finden sich aber in einem ande
ren Abs„lrnitt am Schluß des Ent
wurfs. Die Bestimmungen über den 
Landesrechnungshof schließlich sind 
am Ende der Vorschriften über die 
Vollziehung angesiedelt; dieser Ab
schnitt besteht darüber hinaus nur in 
einer Verweisung auf das bereits er
lassene Landesrechnungshof-Verfas
sungsgesetz. 

3.3. Politisches 

Seinen Reiz bezieht der Entwurf 
vor allem aus dem Verhältnis von be
währten, weil bekannten Regelungs
mustern aus Beamtenhand und ihren 
Ergänzungen und Modifikationen 
durch die vorsichtige Phantasie der 
Experten. Diese, so scheint es, war 
nicht nur durch Sachverstand, son
dern auch durch die verständliche 
Sorge um die Balance zwischen Bür
gerrechten und repräsentativem Sy
stem gebremst. Daß diese Sorge im 
einleitenden Gesamtbericht der Ex
perten ausgerechnet unter dem Titel 
,,Regierbarkeit" ausgedrückt wird, 
muß den Steirer allerdings überra
schen. Die grundlegende Ambivalenz 
zwischen einer Veränderung des Sta
tus quo und seiner Erhaltung auf 

1 Briinnerl.\lancl!Pauger!Rack, \'erfassung!=pnlitik -
Dokumentalion Steiermark (Studien zu Politik und 
\'en\'altung '.\r. 12, Bohlau-\'erlag, Wien - Köln -

G, az 1985). 
: A1 ukel 15 tl 
finanzielle Auswirkungen neuer :\laßnahmen 
( 1) .Jedem Entwurf eines Landesgesetzes, einer \'e1 -

ordnung oder einer sonstigen \laßnahme ist eine Be
rec:hnung anzusc:hließen, aus der die Gesamtbelastung 
(unmittelbare Belastung, Fol!:{ehelastung) des Landes 
her"\'orgeht, 

(2) Die Xotwend1gke1l der \Iallnahme ist zu begrun
den für die Bedeckung smd entsprechende \'nrschfo�e 
zu erstatlen 

(3) Der Landesrechnungshof kann die Berechnungen 
, on .-\mts wegen oder auf Antrag kontrollieren F\i1 die 
Antragsberechtigung gilt § 26 Abs. 2 und 3 des Landes
rechnu ngshof-\'erfassu ngsgesetzes si n n�emäß. 

J Zu Terminologie und .-\bg1enzungsproblemen vgl 
z B Lehner. ßundesimestitionen und Folgeausgaben 
(1984): Paleczny/Saincil. Erlassung ,un Folgelasten 
kommunale1 lnveslllionen (Dr -Stigleitner-Schriften
reihe des Österreichischen Instituts für Sparkassenwe
sen Nr 23, 1983). 

1 Vgl. Schäffer, Kosten-:\'utzen-Analysen in der Ge
s�tzgebung? zrv. 1980, 401 ff (404) sowie die Gutachten 
von Schmir:::: und Henselerl.\1aczner über Kosten-Nut
zen-Analvse in der Gesetzgebung. erstattet für den 
,. ÖJT (19,9). 

; A, tikel 49 
Kontrollausschuß 
(1) 
(2) Aufgrund seiner Beratun�en i.iber Berichte des 

Landesrechnungshofes hat det Konti•ollauschuß diese 
Bet ichte entweder genehmigend zur Kennlnis zu neh
men oder ,·om Lande$.rechnungshof noch zusätzlic:he 
Et•hebungen bzw \·On der Landes1·e_:.:1ening Auskünfte 
zu verlangen Cbe1 \'e1 l:Jngen , on einem Dntlel der ,rn
\\escnden :\litgliedet ist ein Bei 1cht dem L;'lndtag zur 
Behandlung zuzuleiten Das :\'�1het·e wird in der Ge
schäftsordnung geregelt, 

(3) Der Kontrollau.schuß hat das Recht, auch zu Rech
nungshofberichlen und zum Rechnungsabschluß und 
1m Zusammenhang mit Aufgaben, die ihm fallweise 
übertragen wo1de11 sind, ,on der Lande!!;regierung Aus
künfte zu ,·erlangen Der Konlrollausschull hat dem 
Landtag übet· die Erfüllung d�r ihm rallweise tibertra-

einer neuen Stufe prägt jedenfalls 
die Erläuterungen der Experten ge
nauso wie den Entwurf selbst. Jede 
wirkliche direktdemokratische Re
form bedeutet einen Machtverzicht 
der Regie�enden. Wie soll es nun zu
gehen, ,,daß der Landtag auch gegen
über den neuen direktdemokrati
schen Einrichtungen nicht an politi
schem Gewicht verliert"'9 (was sich 
die Experten zum Ziel gesetzt haben), 
wenn den Bürgern gleichzeitig mehr 
Einflußmöglichkeiten eingeräumt 
werden? 

Des Rätsels Lösung liegt in der 
Verlängerung der Gesetzgebungspe
riode des Landtages auf sechs Jahre, 
also in einer Beschneidung des Wahl
rechts. Diese Veränderung hat ge
rade im Zusammenhang mit den di
rektdemokratischen Rechten ent
scheidende Bedeutung: Wie deren 
Analyse zeigt, entfalten sie im Ergeb
nis keinerlei wirkliche Bindung der 
staatlichen Organe: Volksbegehren 
können ignoriert, Volksabstimmun
gen durch Dringlichkeitsbeschlüsse 
verhindert oder ihr Ergebnis durch 
neuerliche Landtagsbeschlüsse mit 
Dringlichkeit revidiert werden. Wir
kung haben alle Instrumente der di
rekten Demokratie nur durch den po
litischen Druck, den sie auslösen. Po
litischer Druck heißt aber letztlich 
Wahlen. Je seltener gewählt wird, de
sto weniger Gewicht haben sonstige 

l!t'nl�n ,\ufgaben, tiber den Landesrechnungsabschluß 
und ube1 die Aer1<..·hte des Landes, ec..:hnungshofes Be
' 1cht zu c1 stallen 

(4)'. 
(5) Dei Konuollausschuß hat jcih1 hch einen Bericht 

uber :-c>tnC' Tüt1gke1L an den Landtal! zu ersliltten, 
:\1t1kel 32 a 

Regutachtung ,·on Gesetzes, orschlägen 
( 1) \'urlagen der L,rndes1 eg1erung, die Gesetzes,·01 -

s1.:hl;.ige ,on g1 undsätzlicher Bedeutung zum Gegen
!--l.lnd habt>n. !--llld, be,or �ie nw den Landtag gelangen, 
unter Ein1·äumung: e1ne1 angemessenen Fnst einem all
gemeinen Be�utachtungs\'erfahren zu unterziehen 

(�) \'odagen ,on :\litgllede1 n und Ausschüssen des 
Landtages, die Gesetzes,orschläge \On grundsätzlicher 
Bedeutung zum Gegenstand haben, kOnnen, be\Or sie 
im Landtag behandelt werden, vom Landtag unter Ein~ 
1 üumung emer angemessenen FrisL einem allgemeinen 
Beguta<:hlung.!-.,·erfohren unte1 zogen werden. 

(3) Im allgemeinen Begutachtungsverfahren haben 
Lanctesbi.i1 !--!et·, Gemeinden, ln Lei essem ertreter und 
�onsuge betroffene Per!'ionen und Einrichtungen das 
Recht. eine Stellungnahme abzugeben 

(4) Jedermann hat das Recht, in die eingelangten 
Stellungnahmen Einsicht zu nehmen. 

(5) Die Landesregierung kann im Falle besonderer 
Dringlichkeit beschließen, das allgemeine Begutach
tungsverfahren nicht durchzuführen 

(6) Auf Durchführung des Begutachtungsvedahrens 
besteht kein Rechtsanspruch. Die Lnterlassung eines 
Begulachtungsverfahrens hat au( die Rechtmäßigkeit 
des Gesetzes keinen Einfluß. 

(7) \'envaltungsrechtliche \'orschriften werden nicht 
berührt 

(8) Das :\'ähere über das Begutachtungs\'er(ahren 
und die Einsichtnahme in die Stellungnahmen ist 
durch Landesgesetz zu 1·egeln 

Artikel 54 b 
Begutachtung \t)Tl \'e,01 dnungsentwü1 fen 
( 1) \'e1 ordnungen , on grundsätzlicher Bedeutung aus 

dem \'ollzugsbe1 eit�h des Landes sind vor ihrer Erlas
sung unter Eirn aumung einer angemessenen Frist 
einem allgemeinen Be�utachtungsverfahren zu unter
ziehen. 

(2) Im allgemeinen Begutachtungs\'erfahren haben 
Landesbürger, Gemeinden, lnteressen\'ertreter und 

Beteiligunsrechte der Bürger. Durch 
die Beschneidung des Wahlrechts 
könnte die vorgeschlagene Reform 
also im schlechteren Fall eine Schwä
chung der Stellung des Bürgers be
wirket!, im bes!.'ere:'1 Fall aber eine 
Umverteilung von Mitwirkungsrech
ten von allen Wählern zu politisch be
sonders engagierten Minderheiten, 
die Zeit und Bildung genug haben, 
um das direktdemokratische Instru
mentarium zu nutzen. Sollten diese 
,,Aktivbürger" die neuen Möglichkei
ten jedoch als politische Plazebos er
leben, würde dies bei ihnen wohl 
wirkliche „Demokratieverdrossen
heit" erzeugen; außerdem wäre es 
Wasser auf die Mühlen neuer Par
teien. 

Freilich kann derlei dem Entwurf 
keineswegs unterstellt werden - im 
Gegenteil: genau das entgegenge
setzte Bemühen ist eines seiner 
Hauptanliegen. Wie weit es sich poli, 
tisch durchsetzen wird, bleibt abzu
warten. Gespannt darf man jeden
falls sein: auf die Veränderungen, die 
der Entwurf im Laufe der Parteien
verhandlungen noch erfahren wird; 
und auf die Ausführungsgesetze über 
die Mitwirkungsrechte der Bürger, 
an denen derzeit unter strengster Ge
heimhaltung gearbeitet wird und von 
denen die Effizienz und Praktikabili
tät der Verfassung weitgehend ab
hängen wird. 

sonstige betroffene Personen und Einrichtungen das 
Rechl, eine Stellungnahme abzugeben 

(3) Jedermann hat das Recht, in die eingelangten 
Stellungnahmen Einsicht zu nehmen 

(4) lm Falle besonderer Dringlichkeit kann auf das 
allgemeine Begutachtungs,·erfah1en \'erzichtel \'Verden 

(5) Die l:nterlassung eines Begutachtungs\'erfahrens 
hat auf die Rechtmäßigkeit der Ve,ordnung keinen Ein
fluß. 

(6) \'erwaltungsrechtliche Vorschriften werden nicht 
berührt. 

(1) Das :'\ähere über das Begutachtungs,·erfahren 
und die Einsichtnahme in die Stellungnahmen ist 
durch Landesgesetz zu regeln, 

' Artikel 33 
Volksbegehren 
(1) Das Recht des Volksbegehrens umfaßt das Verlan

gen au( Erlaß, Anderung oder Aufhebung von Landes
gesetzen einschließlich der Landesverfassungsgesetze. 

(2) Das Volksbegehren kann in Form der einfachen 
Anregung oder als ausgearbeiteter Gesetzesentwurf ge
stellt werden und hat eine Begründung zu enthalten 

(3) Jedes von mindestens 
a) 2 v. H. der für die Wahl zum Landtag Stimmbe

rechtigten oder 
b} 10 v H. der Gemeinden des Landes Steiermark 

aufgrund gleichlautender einstimmiger Gemeinderats
beschlüsse 
gestellte Volksbegehren ist \'On der Landesregierung 
unverzüglich dem Landtag zur geschäft.sordnungsmäßi
gen Behandlung vorzulegen 

9 Artikel 33 a 
Volksbegehren mit nachfolgender Volksabstimmung 
(1) Ist ein Volksbegehren von mindestens 10 v. H der 

für die Wahl zum Landtag Stimmberechtigen gestellt 
worden und faßt der Landtag innerhalb eines Jah1es 
keinen dem \'olksbegehren entsp1echenden Gesetzes
beschlulS, so ist das \'olksbegeh1·en der Volksabstim
mung (Art 36) zu unterziehen, \\enn es der Zustellungs
bevollmächtigte des \'olksbegehres innerhalb eine1 
Frist ,·on drei Wochen verlangt, 

(2) Der Zustellungsbe1 ollmächllgte hat das Recht ge
hö1 t zu werden, ob de1 Gesetzesbeschluß des Landtages 
dem Volksbegehren entspricht 

(3) Wu1de das Volksbe�eh.-en durch Volksabstim
mung angenommen, so hat die Landesregierung einen 
dem \'olksbegehren entsprechenden Gesetzesvorschlag 



un\'e1 züglich dem Landtag zu �eschöftso1 dnungsmälli
gen BehandJunJ{ vo, zulegen 

(4) Das Nähere übe1 das \'olksbegehren und das 
Volksbegehren mit nachfolgender Volksabstimmung ist 
durch Landesgesetz zu regeln, 

'" § 21 Bgld, VolksbegehrensG (LGBJ. 1981/43); § 21 
Bgld. VolksabstimmungsG. (LGBI. 1981/44). 

'' Artikel 54 c 
Initiativrecht der Landesbürger 
(1) Das Initiativrecht der Landesbürger umfaßt das 

Verlangen auf Erlaß, Änderung oder Aufhebung \'On in 
den selbständigen Wirkungsbereich des Landes fallen
den Maßnahmen (Angelegenheiten der Regie1ungspoli
tik sowie der Vollziehung), soweit diese im Interesse 
des gesamten Landes oder zumindest von regionaler 
Bedeutung sind 

(2) Initiativen über Personalfragen, Wahlen und indi
viduelle Ent.scheidungen sind ausgeschlossen, 

(3) Die Initiative kann in der Form der einfachen An
regung oder als ausgearbeitete Vorlage gestellt werden 
und hat eine Begründung zu enthalten 

(4) Geht eine Initiative von mindestens 10 v. H. der 
für die Wahl zum Landtag Stimmberechtigten aus, ist 
sie zum Gegenstand der Beratung und Beschlußrassung 
in der Landesregierung zu machen. Gleiches gilt, wenn 
eine Initiative von regionaler Bedeutung von minde
stens 10 v. H. der für die Wahl zum Landtag Stimmbe
rechtigten ausgeht, die in jenem Landesteil (Bezirk, Re
gion), für den die Initiative von Bedeutung isl, ihren or
dentlichen Wohnsitz haben 

(5) Das Ergebnis der Behandlung in der Landesregie-
rung ist amtlich zu verlautbaren. 

(6) Das Nähere ist durch Landesgesetz zu regeln. 
''• Verfassungspolitik (FN 1) 82. 
11 Artikel7la 
Volksbegehren, Volksbegehren mit nach[olgender 

Volksabstimmung, Volksabstimmung, Volksbefragung 
und Gemeindeversammlung 

(1) Das Recht des Volksbegehrens umrallt das Verlan
gen auf Erlaß, Änderung oder Aufhebung von Maßnah
men des eigenen Wirkungsbereiches de1· Gemeinde 
Ausgenommen sind Personalfragen, Wahlen und indivi
duelle Entscheidungen. Wird ein Volksbegehren in Ge
meinden mit über 100 000 Einwohnern von mindestens 
5 v. H und in anderen Gemeinden von mindestens 
10 v H der für die Wahl zum Gemeinderat Stimmbe
rechtigten unterstützt, ist es vom Bürgermeister umer
züglich dem zuständigen Organ der Gemeinde zur ge
schäflsordnungsmäßigefl Behandlung vorzulegen 

(2) Ist ein Volksbegehren \·on mindestens 25 ,. H der 
für die 'Nahl zum Gemeinderat Stimmberechligten .1=:e
stellt worden und faßt das zustand,ge Organ der Ge
meinde keinen dem Volksbegehren entsprechenden Be
schluß, so ist das Volksbegehren einer \'olksabstim
mung zu unterziehen, wenn es der Zustellun�sbe, oll
mächtigte des Volksbegehrens ver\an�l. Eine1 \"nlksab
stimmung ist auch jeder Beschluß des (;emeindesrate� 
über Angelegenheiten des ei�enen \\'1rkungsbe1eil'hes 
de1 Gemeinde zu unterziehen. \\enn es der Gemeinde
rat \erlangt. Ausgenommen \'On einel' \"olksc.1bsLim
mung sind Personalf1 agen, \\'ahlen und mdl\ iduelle 
Entscheidungen. Das Ergebnis eine1 \'ulksabstimmung 
ist einem entsp1echende11 Beschluß des Gemeinder<Hl�s 

gleichzuhallen, In der Volksabstimmung enlsche1dC'l 
die unbedin�te :\lehrhe1l de, nbgegebenen 1--{tiltigen 
Stimmen. 

(3) Volksbefragungen dienen der Erforschun� des 
Willens der rür die Wahl zum Gemeinderat Stimmbe
rechtigen hinsichtlich kllnfliger, die Gemeinde betref
fende politischer Entscheidungen und Planungen sowie 
FragP.n der Gemeindevollziehung von J::runds.:i.tzli�her 
Bedeutung aus dem eigenen Wi1 kungsbereich der Ge
meinde. Volksbefragungen sind auf Beschluß des Ge
meinderates dun:hzuführen Aus�enornmen sind Perso
nalfragen, Wahlen und individuelle Entscheidungen, 

(4) Gemeinde\·ersammlungen dienen der Jnformc.1tion 
und Kommunikation zwischen Gemeindeven\·altung 
und GemeindebUrgern Gemeindeve1sammlungen sind 
jedenfalls au[ Anti ag von 5 v H der rü,· die Wahl zum 
Cemeinderat Stimmherechtigten abzuhalten-

(5) \'olksbegehren, Volksbefragung und Gemeinde
\·e1·sarnrnlunJ.! können auch rü..- Teile von Gemeinden 

durchgefüh1 t \\e1'den 
(ß) Oas l\'ähere ist unter sinngemäßer Anwendung 

der ßest,mmungen üher Volksbe1=:ehren, \'olksbegehr-en 
mit nachfolgender Volksabstimmung, Volksabstim
mung und Volksber1 ug:ung auf Landesebene durch Lan
desgesetz zu regeln 

1' i\1 t1kel 36 
\'olksabstimmung 
( l) Einer Volksabstimmung 1st Jeder Gesetzesbe

Sl'hlu/1 des Landtuges vrn' seine1 Beurkundung zu un
terziehen. wenn es 

u) \'On mindestens lO \' l-1 de1 fu1' die Wahl zum 
Land Lug Stimmbe, et·htiglen, 

b) \Om Landta,-: oder 
L') vnn m111destens 10, EI de1 G-emeinden des Landes 

Ste1c-nnil1 k aufgrund einstimmiger Gemeinderatsbe
:-.chlüs:-:e 
innerh;,1Jb \On d1e1 :\lnnaten nuch Fassung des Geset
zesbeschlusses \erlungl \\'ird 

(2) \\'1.1'1111 ein GesctzesbeschluU des Landtages durch 
\·o\k!-abst1mmung abgelehnt \\'U1de, hat seine Verlaul
ba, un� zu unterbleiben 

(3) St1mmbe1echl1gl sind die zum Landtag Wahlbe-
1 l"cht1gLen In der Volksabstimmung entscheidet die un
bedingte :\Jch1 heit der abgegebenen Stimmen. 

(4) D.is Ergebms eine1 Volksabstimmung ist von der 
Lundesregie1·ung amtlich zu ve1 laulbaren. 

(5) Das Xähere über die Volksabstimmung ist durch 
Lande!-gesetz 1.u regeln. 

•i A1 tikel 36c1 

01 1nglll'herkli..11 un� \ on Gesetzesbesl'hlüssen 
( 1) Ist eine \'nlksabst1mmung gemäß Art. 36 verlangt 

\n1rden, kann der Landla� den Gesetzesbeschlu/1 als 
dringlich el'kläien_ In diesem Fall hat die \'olksabstim
mung zu unterbleiben-

(2) Landes.l..!esetze, denen als dringlich erklärte Geset
zesbest·hlüsse zu�rundeliegen, treten nach zwei .Jahren 
uuße1 K, art 

{3) Gesetzesbeschlüsse betreHend Landesverfas-
sun�sgesetze dürfen nicht als dringlich erkl.irt werden. 

1 • Artikel 54 d 
\'nlksbefrngung 
(1) \'olksbefra�un,l:{en dienen der Erforschung des 

\\'dlens der I.andesbi.irger hinsichthch künftiger. das 

Dipl.-Ing. Regine W e s  s i g und Bertram H ü t t n e r: 
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Land bPll c.ffende polili'iche1 Entsl'heidungen, Plunun
gen und Gegenstände de1 Gesetz�ebung snwie Fl'ugen 
de1 Landesvollz1chung , on g1 t.rndsatzlid1er Hedeutung 
aus dem selbständigen Wi1 kungsberr.ich des Lande:--

(2) \'olksberragungen uber Personalr1 al--{en, \\'uhlen 
und indi\'iduelle Entscheidungen .sind ausl--{eschlos�en. 

(3) F.ine Volksbefragung isl durchzu(i.ihren, wenn sie 
al von der L?'ldesro.g1"?r1Jng, 
b) \'am Land lag, 
t·) von mindestens einem Drittel de1' \litglieder des 

Landtages, 
d) von mindestens 10 v H. der Gerneinden des Lan

des Steiermark aufgrund gleichlautender einstimmiger 
Gemeinderatsbeschlüsse oder 

e) von mindestens 2 \_ HT der zur Wahl zum Landtag 
Stimmberel'htigten verlangt wird 

(4) Volksbefragungen können für das ge!=iamte Land 
oder für Landesteile durchgeführt we1 den. 

Das Ergebnis der \'olksbefragung ist zum Gegen
stand de1 Beratung und Beschlußfassung der Landesre
gierung bzlv. des Landtages zu machen 

(5). 
(6) Das Ergebnis eine, \'olksbefragung sov:ie der Be

handlung in der Landesregierung bzw, im Landtag ist 
amtlich zu verlautbaren 

(i) Das Nähere ist du1ch Landesgesetze zu regeln 
1

•· Artikel 68 u 

Auskunfts- und Besc..:hwerder'echt 
( l) .Jedermann hat das Rechl, in den Angelegenheiten 

des selbständigen \\'irkungsbereiches des Landes Aus
kunrte zu \'erlangen und Beschwerden einzureichen. 
Die \e1·langten Auskünfte sind zu erteilen und die Be
sl'hwerden aufzuklä1·en, soweit dem eine Ve1 pflichtung 
zur Amtsverschwiegenheit nicht entgegensteht 

(2) Die Amtsve1 sch\, iegenhe1t erstreckt sich auf aus
schließlich aufgrund de1' amtlichen TUtigkeit bekannt
gewo1 dene Tatsachen, wenn das Interesse der Parteien 
ode, de1 nationalen .Sit·he, heit an der Geheimhaltung 
das Interesse des Auskunfts- und Bcsch\,erdeberech
tigLen un der :\Titteilung übe1,.,, iegt, 

(3) Dus Xähere. insbesondere die Einrichtung und 
Organisation \ on Auskunfts- und Beschwerdestellen, 
ist durch Landesgesetz zu regeln Gebi.ih1en rür Aus
künrte und BeschwerdeerlediL:ungen dii1 fen nichl er ho
ben \\ erden. 

'' BK.·\ GZ 602 960,�t-\·11185 
1 � ,\1 tikel 45 a 

Regie1 ungse1·klarun)c!. Rec:hen�clrnhsbe1 ,chte und Jn
r01 mutionspmcht 

(l) Die Landes1·egie1ung hat am Beginn ihre1 Funk
ltOJ1!-pe1 iode (Alternau,e: nach ihrer \\'ahl) im Land lag 
eme Reg1erungse1 klti1 ·ung abzugeben 

(:!) Jüh1 lieh einmnl hat die Landesregierung dem 
1.andwg über ihre TJtigke1t einen Rechenschaftsbe-
11cht abzugeben, 

(3) Da1 libe1 hinaus hat die Landesregierung den 
L.rndta.� uber allt- geplanten\ 01haben \Oll grundsätzil-
1.:her Bedeutung zu infn1 m1eren. 

(·0 D1P Landes1el.!1e1 ung hat auch die Offentlichkeit 
laufend uhe1 \lal.\nahmen und \·01 haben \On grund
�ützl1che1 Bedeutung zu 1nformie1·en 

1' \"edassum:spolillk (F:\ 1) 26 

Reformvorschläge zur Gewerbesteuer 

Mit dem Beginn der Verhandlun
gen zum neuen Finanzausgleich ist 
auch wieder die Debatte um die Re
form der Gewerbesteuer neu ent
brannt. Nachstehend werden neben 
den rechtlichen Grundlagen und der 

Dipl.-Ing. Regine Wessig ist wis
senschaftliche Mitarbeiterin des 
Kommunalwissenschaftlichen Doku
mentationszentrums. 

Oberamtsrat Bertram Hüttner ist 
in der Finanzverwaltung der Bundes
hauptstadt tätig. 

Bedeutung der Gewerbesteuer die 
Einwände gegen die derzeitige Kon
struktion der Gewerbesteuer und die 
bisher vorgebrachten Reformvor
schläge überblicksartig dargestellt. 

1. Gesetzliche Grundlagen,
Steuergegenstand, Berechnung

Die Gewerbesteuer wird durch das
Gewerbesteuergesetz 1953, BGB!. Nr. 
2/1954, zuletzt geändert durch das 
BGB!. Nr. 544/1984, geregelt. 

Danach unterliegt der Gewerbe
steuer jedes gewerbliche Unterneh-

men im Sinn des Einkommen
steuergesetzes und damit jede selb
ständige, nachhaltige Betätigung, die 
mit Gewinnabsicht unternommen 
wird und sich als Beteiligung am all
gemeinen wirtschaftlichen Verkehr 
darstellt, wenn die Betätigung weder 
als Ausübung der Land- und Forst
wirtschaft noch als selbständige Ar
beit anzusehen ist. Unternehmen von 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind gewerbesteuerpflichtig, 
wenn sie als Gewerbebetrieb anzuse
hen sind. Nicht als Gewerbebetrieb 




